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Neue Abläufe/Funktionen auf der ISOV-Plattform ab dem 23.03.2026 

Wir informieren die Nutzer, dass ab dem 23. März weitere Neuerungen, die sich aus der Anwendung der 
Vorschriften im Bereich Digitalisierung des neuen Kodex für öffentliche Verträge (Gesetzesdekret 36/2023 i.d.g.F) 
ergeben, auf der ISOV-Plattform zur Verfügung stehen).  

Um sicherzustellen, dass die VS ihre Tätigkeiten während des gesamten Vertragslebenszyklus im 
Informationssystem der öffentlichen Verträge - ISOV vollständig digital ausführen können, wurden neue 
Komponenten eingeführt, die in der Plattform für das öffentliche Auftragswesen (PCP) der ANAC integriert sind.   

Die Neuheiten im System betreffen: 

Modul e-Procurement     
 

Aktualisierung der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (Eee) 

Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) wurde gemäß dem Korrekturdekret zum Kodex der 
öffentlichen Aufträge Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 209/2024) aktualisiert, mit dem Artikel 100 Absatz 11 
des GvD Nr. 36/2023 geändert wurde.   

C: EIGNUNGSKRITERIEN: TECHNISCHE UND BERUFLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT 
 

1. Für Dienstleistungsaufträge: Erbringung von Dienstleistungen der genannten Art  
Ausschließlich für öffentliche Dienstleistungsaufträge: Im Bezugszeitraum hat der Wirtschaftsteilnehmer die 
folgenden Hauptdienstleistungen der genannten Art erbracht. Die öffentlichen Auftraggeber können 
Nachweise über bis zu drei Jahre verlangen und Erfahrungen zulassen, die innerhalb der letzten zehn Jahre 
erworben wurden. Art. 100 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 11 G.v.D. Nr. 36/2023. 
 

2. Für Lieferaufträge: Lieferung von Lieferungen der genannten Art 

Ausschließlich für öffentliche Lieferaufträge: Im Bezugszeitraum hat der Wirtschaftsteilnehmer die folgenden 
Hauptlieferungen der genannten Art geliefert. Die öffentlichen Auftraggeber können Nachweise über bis zu drei 
Jahre verlangen und Erfahrungen zulassen, die innerhalb der letzten zehn Jahre erworben wurden. Art. 100 
Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 11 G.v.D. Nr. 36/2023 
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